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KulturKanal: KanalLeben 30.08.2014: Allgemeine Hinweise zum KanalLeben 

Stand: 25.08.2014  

 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen am 30.08. sowie Kartenmaterial, 

das Ihnen die Veranstaltungsorte und die Wegstrecken am Nord- und Südufer 

des Kanals aufzeigt, finden Sie unter www.kulturkanal.ruhr 

 

 

1. Benutzung der Betriebswege am Ufer des Rhein-Herne-Kanals 

 

 Die Betriebswege sind Eigentum der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes. 
 

 Es gibt keine Ausschilderung zwischen den Veranstaltungsorten. Infos unter 
www.kulturkanal.ruhr 
 

 Die Betriebswege sind keine ausgebauten Rad- und Wanderwege. 
 

 Es gilt die Betriebsanlagenverordnung und die Straßenverkehrsordnung. 

 

2. Benutzung der Wasserflächen 
 

 Der Kanal ist von 6 Uhr bis 22 Uhr für motorisierte Schifffahrt gesperrt. 
 

 Das Springen von Brücken in den Kanal ist verboten. Infos unter www.wsa-
duisburg-meiderich.wsv.de 
 

 Der Kanal kann von Kanufahrern und Ruderern genutzt werden. 
 

 Halten Sie sich an die Regeln der Binnenschifffahrtsstraßenordnung. 
 

 Wasseraktivitäten sind nur in den ausgewiesenen Veranstaltungsflächen 
erlaubt. 

 

 

 

 

 

http://www.kulturkanal.ruhr/
http://www.kulturkanal.ruhr/
http://www.wsa-duisburg-meiderich.wsv.de/service/Genehmigungen/dateien/Betriebsanlagenverordnung.pdf
http://www.stvo.de/media/StVO_mit_VwV_StVO_2013.pdf
http://www.wsa-duisburg-meiderich.wsv.de/aktuelles/Baden_im_Kanal/index.html
http://www.wsa-duisburg-meiderich.wsv.de/aktuelles/Baden_im_Kanal/index.html
https://www.elwis.de/Schifffahrtsrecht/Verzeichnis-Rechtsverordnungen-Gesetze/BinSchStrO.pdf
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3. Öffentliche Straßen 
 

 Auf öffentlichen Straßen ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. 

 

4. Schleusung von Kanuten und Ruderer am 30.08. 

Schleusungen sind nur mit bereits erteilten Sondergenehmigungen 
gestattet! 

 

Folgende Regeln sind zu beachten: 

 

 Von 6 Uhr bis 22 Uhr können Kanuten und Ruderer geschleust werden. 
 

 Schleuse Duisburg-Meiderich, Schleuse Oberhausen, Schleuse 
Gelsenkirchen, Schleuse Wanne-Eickel, Schleuse Herne-Ost 
 

 Das Schleusen ist nur für organisierte Wanderfahrten möglich. 
 

 Die Schleusen sollten nur von Kanuten und Ruderern genutzt werden, die 

über die Fähigkeit verfügen, wie sie im Europäischen Paddelpass Stufe 3 

definiert ist. 

 

 Alle Teilnehmer müssen eine Schwimmweste oder einen Rettungskragen 

tragen. 

 

 Mindestens eine Person muss den Schleusenvorgang an Land beobachten 

und bei Gefahr sofort eingreifen und Erste Hilfe leisten können. 

 

 Die Schleusung erfolgt gemeinsam. 

 

 Den Anweisungen des Schleusenpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 

http://www.stvo.de/media/StVO_mit_VwV_StVO_2013.pdf

